Lösungen zur Probeklausur Steuerlehre im SS2002
02.07.2002



Aufgabe 1

Einige Vorbemerkungen

· Unterstellung eines vollkommenen Kapitalmarkts mit Zins von i = 10%

· laut Aufgabenstellung liegen mit der Zeit steigende Überschüsse vor

· die Abschreibungsdauer sind 5 Jahre (hier technische/betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer gleich der steuerlichen Abschreibungsdauer). Es wird lineare Abschreibung gewählt (siehe §7, EStG) mit konstant 20% (=1/5), also 20.000 GE / Jahr Abschreibung

· Meßzahl m = 5%, Hebesatz h = 500%

Teilaufgabe a)

Der Kapitalwert errechnet sich auf die bekannte Weise, indem die Summe der abgezinsten Bruttoperiodenüberschüsse über alle Perioden hin gebildet und der Investitionsbetrag davon abgezogen wird (hier -100.000 GE). Bei einem Zinssatz von i = 10% wird wegen Zinseszins jeweils durch 1,1t mit t = Periode beginnend bei t = 1 geteilt.
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Da der Kapitalwert ohne Berücksichtigung von Steuern (= Brutto) kleiner 0 GE ist, erscheint die Investition nicht vorteilhaft.

Teilaufgabe b)

In Ergänzung zu Teilaufgabe a) werden jetzt Zahlungen der Körperschaftssteuer berücksichtigt. Hier ist noch von einem Steuersatz von 50% auszugehen, der nach mittlerweile gültigem Recht bei 25% liegt. Die Steuer hat als Bemessungsgrundlage den steuerlichen Gewinn einer Periode, der jeweils aus dem Bruttoüberschuß abzüglich Abschreibungen besteht. Hier gehen wir von linearer Abschreibung über fünf Jahre aus, so dass in jeder Periode 20.000 GE abgeschrieben werden. Daraus ergeben sich folgende Nettogewinne pro Periode:

	
	t0
	t1
	t2
	t3
	t4
	t5

	Bruttoüberschuss
	-100.000
	20.000
	20.000
	30.000
	30.000
	35.000

	Abschreibung
	
	-20.000
	-20.000
	-20.000
	-20.000
	-20.000

	steuerlicher Gewinn
	-100.000
	0
	0
	10.000
	10.000
	15.000

	KSt (50%)
	0
	0
	0
	-5.000
	-5.000
	-7.500

	Nettoüberschuß
	-100.000
	20.000
	20.000
	25.000
	25.000
	27.500



Um den Barkapitalwert jetzt zu bestimmen, addiert man wieder die Summe der abgezinsten Periodenüberschüsse. Hier allerdings die Nettoüberschüsse (bzw. Nettoverluste und -gewinne). Der Zinssatz der Abzinsung sinkt aber, da die zu zahlenden Zinsen an den Fremdkapitalgeber als Aufwendungen den Gewinn mindern und damit die Steuerlast senken. Der steuerkorrigierte Kalkulations-zinsfuß iSt errechnet sich mit dem Erfolgssteuersatz s = 50% und dem Kapitalmarkt-zinssatz i = 10% folgendermaßen:
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Mit diesem steuerkorrigierten Kalkulationszinsfuß iSt – man spricht auch von Steuerverkürzung – ergibt sich der neue Kapitalwert:
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Unter Berücksichtigung von Steuern ist der Kapitalwert also größer 0 und die Investition erscheint vorteilhaft. Dieser Unterschied zwischen der Vorteilhaftigkeit einer Investition, je nachdem ob Erfolgssteuern bei der Kapitalwertbestimmung berücksichtigt werden oder nicht, ist das sogenannte steuerliches Paradoxon. Mehr dazu in der nächsten Teilaufgabe...

Teilaufgabe c)

Wir man an den Teilaufgaben a) und b) sehen konnte, ist die Vorteilhaftigkeit einer Investition und damit der Kapitalwert als Kennzahl abhängig von der Berücksichtigung von Erfolgssteuern (Erfolgssteuern wirken sich auf den Erfolg einer Unternehmung aus, also auf den Gewinn bzw. Verlust im Nicht-Erfolgsfall).

Einerseits kommt es zum Zahlungseffekt der Besteuerung. Ein Teil des Gewinns muß als Steuern abgeführt werden, was den Gewinn schmälert. Steuern wirken also zunächst erfolgsschmälernd. Man sagt auch, dass ein Teil des Investitionsgewinnes negativ in seiner Wirkung auf die Projektvorteilhaftigkeit ist. Der Kapitalwert wird bei Berücksichtigung von Steuern kleiner, da sie den Nettoüberschuß pro Periode verringern.

Andererseits tritt der Zinseffekt der Besteuerung auf. Der steuerverkürzte Zins wirkt positiv auf die Projektvorteilhaftigkeit, da der Zins ja kleiner wird, je höher der Erfolgssteuersatz ist. Ein kleinerer Zins bedeutet aber insbesondere in späteren Perioden einen höheren Anteil in der Projektvorteilhaftigkeit, also kurz: niedrigere Zinsen führen zu höheren abgezinsten Anteilen der Periodenüberschüsse im Kapitalwert.
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Kommt es zur Dominanz des Zinseffekts wie in unserem Fall, dann kann ein ohne steuern unvorteilhaft erscheinendes Investitionsprojekt nach Steuern vorteilhaft sein. Siehe dazu die folgende Definition:

Steuerliches Paradoxon in der Investitionsrechnung: Ein abschreibungsfähiges Investitionsobjekt ist vor Steuern nicht vorteilhaft (Kapitalwert < Anschaffsungs-zahlung bzw. Kapitalwert < 0), nach Steuern jedoch vorteilhaft (Kapitalwert > An-schaffungsauszahlung bzw. Kapitalwert > 0) [Siehe Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Band Sm-U, S. 2920].

Teilaufgabe d)

Neben der Körperschaftssteuer ist jetzt auch die Gewerbesteuer als weitere Erfolgssteuer einzubeziehen. Wir berechnen daher zuerst einen gemeinsamen Steuersatz, der Körperschafts- und Gewerbesteuer vereinigt:
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Wobei sich der „Gewerbesteuersatz sGSt“ wie folgt berechnet:
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Den gemeinsamen Erfolgssteuersatz sEr wenden wir jetzt auf die anfallenden Gewinne in den Perioden an und erhalten folgende Übersicht:

	
	t0
	t1
	t2
	t3
	t4
	t5

	Bruttoüberschuss
	-100.000
	20.000
	20.000
	30.000
	30.000
	35.000

	Abschreibung
	
	-20.000
	-20.000
	-20.000
	-20.000
	-20.000

	steuerlicher Gewinn
	-100.000
	0
	0
	10.000
	10.000
	15.000

	Erfolgssteuern (60%)
	0
	0
	0
	-6.000
	-6.000
	-9.000

	Nettoüberschuß
	-100.000
	20.000
	20.000
	24.000
	24.000
	26.000



Wir sehen, dass die Nettoüberschüsse geringer ausfallen. Gemäß Teilaufgabe c) verstärkt sich der Zahlungseffekt der Besteuerung durch einen höheren Steuersatz. Der steuerreduzierte Zinssatz sinkt jedoch auch ab, da die Steuern ja um 10% höher ausfallen unter Einbezug der Gewerbesteuer. Demnach kommt der Zinseffekt der Besteuerung ebenfalls stärker zur Geltung wie in Teilaufgabe b):
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Um die Projektvorteilhaftigkeit zu bestimmen, ist wieder der Kapitalwert mit dem neuen Kalkulationszinsfuß iEr zu berechnen.
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Auch hier ist der Kapitalwert größer 0 und sogar höher als bei der ausschließlichen Berücksichtigung der Körperschaftssteuer! Trotz niedrigerer Zahlungsüberschüsse als in Teilaufgabe b) ist der Kapitalwert höher: Der Zahlungseffekt der Besteuerung wird zurückgedrängt, der Zinseffekt kommt jedoch noch stärker zum Tragen als in c). Das steuerliche Paradoxon wird also noch verschärft.

Allerdings findet der vorteilhaftigkeitserhöhende Effekt der Besteuerung nur in einem engen Intervall von Erfolgssteuersätzen statt. Die untere Grenze liegt bei einem Steuersatz von 0%, also dem Fall ohne Besteuerung, wie er exemplarisch unter a) berechnet wurde. Die obere Grenze dagegen bei 100% Besteuerung: Der Staat schöpft hier also den vollständigen Gewinn einer Unternehmung ab. Der steuerverkürzte Investitionszinssatz wird dann auf 0% gedrückt. Gleichzeitig wird aber jeder Investitionsreiz genommen, da keine Gewinne im Unternehmen bleiben oder ausgeschüttet, sondern dem Staat zugeführt werden.
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Teilaufgabe e)

Im Dauerschuldfall ist die Hälfte der Zinsen für die Darlehen (von Dauerschulden spricht man, wenn das Darlehn mindestens für ein Jahr besteht) auf den Gewerbeertrag hinzuzurechnen. Durch die Hinzurechnung erhöhen sich die zu zahlenden Steuern, so dass Investitionsprojekte durch den Zahlungseffekt der Besteuerung weniger vorteilhaft sein können. Auch der Kalkulationsfuß muß korrigiert werden:
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Aufgabe 2

Vorbemerkung

· Bei dieser Aufgabe soll festgelegt werden, welcher der 7 Einkunftsarten, zwischen denen die Einkommensteuer unterscheidet, der jeweilige Sachverhalt entspricht.

Teilaufgabe a)

Es liegen Einkünfte aus selbstständiger Arbeit vor, da Heinrich L. Gesellschafter einer Personengesellschaft und Steuerberater ist. Dies entspricht einer freiberuflichen Tätigkeit, trotz Personengesellschaft, da die Tätigeit Steuerberater ausschlaggebend ist. Ob ein festes Gehalt gezahlt wird oder nicht spielt hier genausowenig eine Rolle, ob ein Gewinn aus der Gesellschaft an ihn ausgeschüttet wird. Bei einer Kapitalgesellschaft hingegen würde es sich um Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit oder aus nichtselbstständiger Tätigkeit handeln. 

Anmerkung: Es tauchte die Frage auf, wie die Zuordnung der Einkunftsart bei stillen Gesellschaftern (beispielsweise Kommanditisten bei Kommanditgesellschaften) erfolgt. 

Teilaufgabe b)

Es liegt keine Einkunftsart vor, da keine nennenswerte Gewinnerzielungsabsicht erkennbar ist (siehe Schlüsselwort „Selbstkostenpreis“). Bei einer größeren, professionellen Tierzucht hingegen würde es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb handeln.

Teilaufgabe c)

Hierbei handelt es sich um eine vermutlich kleine, fast unbedeutende Einkunft im Vergleich zu den eigentlichen Einnahmen der Vermietung. Es lohnt nicht, die Einkunftsart zu wechseln. Man sagt, die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung und daher wird diese Zinseinkunft den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zugeschlagen.

Teilaufgabe d)

Es handelt sich um Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, da die Grundvorraus-setzung der freiberuflichen Tätigkeit erfüllt ist und keine Annahme einer gewerblichen Tätigkeit gemacht werden kann. Generell fallen in die Einkunftsart der selbst-ständigen Einkünfte solche aus freiberuflicher Tätigkeit und aus sonstiger selbstständiger Arbeit.

Teilaufgabe e)

Die Beendigung des Ausbildungsverhältnis hat keine Auswirkungen auf die Art der Tätigkeit [Anm.: Gilt das in jedem Fall? oder gibt es evtl. Ausnahmen, bei Handwerken und Meistertitel beispielsweise...] Hier bleibt es also bei einer Einkunft aus selbstständiger Tätigkeit.

Teilaufgabe f)

Da der Verkauf der Autos gewinnbringend erfolgt und man daher von einer gewerblichen Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht und Nachhaltigkeit ausgehen kann, gehört diese Einkunft zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb.

Teilaufgabe g)

Anmerkung: In der Vorlesung habe ich aufgeschnappt, dass es sich hier um eine selbstständige Tätigkeit handelt. Auf die Aufsichtsratsvergütungen mag das zutreffen, wobei hier für mein Verständnis auch nichtselbstständige Arbeit in Frage kommt. Für das Managergehalt eines Vorstandsvorsitzenden – und hier muß es sich Kraft des Titels um eine Kapitalgesellschaft – handeln, kommt aber nur die Einkunftsart nichtselbstständige Arbeit in Frage...

Aufgabe 3

Bei einem Einkommen von 200.000 € gilt der konstante Spitzensteuersatz von 48,5%. Die Berechnung von effektiven Steuersätzen für Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag wird damit erheblich vereinfacht. Sowohl der Solidaritätszuschlag als auch die Kirchensteuer sind als sogenannte Annexsteuern auf Grundlage der ermittelten Einkommensteuer zu berechnen. Die Kirchensteuer als voll abzugsfähige Sonderausgabe mindert aber die Bemessungsgrundlage – das zu versteuernde Einkommen (zvE) und damit die Einkommensteuer selbst. Für den Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% der Einkommensteuer gilt das nicht. Die Höhe der Kirchensteuer beträgt hier 8%.



[image: image11.wmf](

)

ESt

KiSt

EStzvEKiSts

KiStESts

=-×

=×


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.10)

Die Formel für die Kirchensteuer wird in die der Einkommensteuer eingesetzt und nach ESt umgestellt:
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Der effektive Kirchensteuersatz (effektiv, da auf das zu versteuernde Einkommen direkt anwendbar) folgt:
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Für das konkrete Beispiel in dieser Aufgabe können die Steuersätze eingesetzt werden:
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Interessant ist hier zu beobachten, dass die Kirchensteuer „nur“ noch ca. 2% des zu versteuernden Einkommens ausmacht. Der Kirchensteuersatz von 8% mutet zunächst wesentlich höher an, doch durch die Eigenschaft der Kirchensteuer als Annexsteuer der Einkommensteuer relativiert sich der Betrag schnell.

Effektive Einkommen- und Kirchensteuersätze sind berechnet, fehlt also noch der Solidaritätszuschlag, der von der effektiv zu zahlenden Einkommensteuer abhängt:
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Mit den Zahlen aus der Aufgabenstellung:
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Für alle drei Steuern zusammen ergibt sich dann die folgende Grenzsteuerbelastung:
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Damit haben wir den effektiven Grenzsteuersatz berechnet, der auf jeden Euro angewendet wird, der oberhalb der 200.000 € hinzuverdient wird. Kurz: Von jedem verdienten Euro sind ca. 53 Cent an Steuern abzuführen...
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